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Verwendete Unterlagen 

 

[1] Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts „Wasserhaushaltsgesetz“ (WHG) vom 

31.07.2009, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.6.2020 geändert worden ist. 

(http://www.gesetze-im-internet.de/; letzter Zugriff: 12.03.2021) 

[2] Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz 

Hochwassergefahrenkarte Simmerbach, Grundlagen- und Ergebnisdaten der 

Hochwassergefahrenkarte 

[3] Björnsen Beratende Ingenieure GmbH (BCE):  

Bauvorhaben Quartierbebauung am Simmerbach in Simmern / Hunsrück. 

Wasserwirtschaftliche Stellungnahme zur Einhaltung der Ausnahmekriterien gemäß 

Wasserhaushaltsgesetz, §78, Absatz 3. 2017 

[4] Architekturbüro von Danwitz:  

Lageplan des Bauvorhabens, Vermessungsplan, Querschnitte 
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1 Kurzzusammenfassung 

Die Auswirkungen des Bauvorhabens des Architekturbüros von Danwitz wurden auf der Basis eines 

bestehenden 2D-hydrodynamisch-numerischen Modells und der Berechnung eines 100-jährlichen 

Hochwasserabflusses (HQ100) analysiert und hinsichtlich der Ausnahmebestimmungen nach § 78, 

Abs. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) mit folgendem Ergebnis untersucht: 

 

• Die Berechnung der Änderung des Retentionsvolumens hat insgesamt einen Verlust von 

10,37 m³ ergeben. Somit beträgt das auszugleichende Volumen 10,37 m³. Der 

Auftraggeber möchte als Ausgleichmaßnahme Retentionsfläche auf dem süd-westlichen 

Grundstücks-Gartenteil bereitstellen.  

• Das Bauvorhaben führt zu Veränderungen der Strömungssituation, die sich jedoch nicht 

nachteilig auf die Nutzung des Baugrundstückes und der benachbarten Grundstücke 

auswirken.  

• Durch das Bauvorhaben sind keine bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen 

betroffen. 

• Die Planung und Umsetzung des Bauvorhabens wird hochwasserangepasst 

durchgeführt. 

 

2 Veranlassung und Aufgabenstellung  

Das Architekturbüro von Danwitz plant im Rahmen des Projekts „Wohnen am Simmerbach“ den Neu-

bau von mehreren Gebäuden im innerstädtischen Bereich von Simmern im Hunsrück.  

 

Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb des Überschwemmungsgebietes des Simmerbachs.  

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen 

nach § 78 Abs. 4 WHG untersagt. Hiervon gibt es die Ausnahmebestimmung des § 78 Abs. 5 WHG. 

Danach kann die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage genehmigt werden, wenn im 

Einzelnen folgende Kriterien erfüllt werden: 

 

a) Die Hochwasserrückhaltung wird nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der 

Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum wird umfangs-, funktions- und zeitgleich 

ausgeglichen. 

b) Der Wasserstand und der Abfluss werden bei Hochwasser nicht nachteilig verändert. 

c) Der bestehende Hochwasserschutz wird nicht beeinträchtigt. 

d) Die Maßnahme wird hochwasserangepasst ausgeführt oder die nachteiligen 

Auswirkungen können durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden. 

 

Aus der Bearbeitung der Hochwassergefahrenkarten (TIMIS Projekt Rheinland-Pfalz) liegt ein 1-

dimensionales Strömungsmodell für den Simmerbach vor. Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet 

basiert auf den Ergebnissen dieses 1D-hydraulischen TIMIS Modells. Im Bereich des Bauvorhabens 

ergibt sich aus diesen Ergebnissen ein HQ100 Niveau von 329,06 m ü.NN. Das 1D-Modell kann 
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jedoch nicht für einen detaillierten Nachweis der Strömungssituation im Bereich des Bauvorhabens 

genutzt werden, da es lediglich über den Fließquerschnitt gemittelte Werte für Fließgeschwindigkeiten 

und Wasserstände berechnet.  

Das Büro Björnsen Beratende Ingenieure GmbH (BCE) hat 2017 zum Nachweis eines inzwischen 

realisierten Bauvorhabens ein hydraulisches 2D-Modell für den Simmerbach erstellt, welches den 

Untersuchungsbereich zum Bauvorhaben des Architekturbüros von Danwitz ebenfalls abdeckt [3]. Der 

Modellaufbau und die Validierung des 2D-Modells basieren auf dem TIMIS Modell. Im Zuge dieser 

Bearbeitung sind durch BCE vermessene Geländedaten im Bereich des Bauvorhabens in das Modell 

übernommen worden. Mit dem hinsichtlich der Fragestellung als genauer einzuschätzenden 2D-

Modell werden im Bereich des Bauvorhabens des Architekturbüros von Danwitz etwas höhere 

Wasserstände (im Vergleich zu den TIMIS Ergebnissen) ermittelt. Auf Grundlage des bestehenden 

2D-Modells kann eine Bewertung des Bauvorhabens hinsichtlich der Anforderungen gemäß WHG, § 

78, Absatz 5 erfolgen [1]. 

 

3 Örtlichkeit/Bauvorhaben 

Das Bauvorhaben ist in der Stadt Simmern im Hunsrück geplant. Das Baugrundstück liegt zwischen 

der Klappergasse und der Kuhnengasse (vgl. Abbildung 1). Der Simmerbach verläuft südlich des 

Bauvorhabens in einer Kurve von Osten nach Süden. Geplant sind in diesem Bereich zwei 

Wohnkomplexe, jeweils aus mehreren Häusern bestehend. Die Häuser 1 - 8 bilden den ersten 

Wohnkomplex. Sie sind wenige Meter nördlich der Böschung des Simmerbachs geplant und liegen 

somit deutlich innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebiets (vgl. Abbildung 1). Zur 

Berücksichtigung der hochwasserangepassten Bauweise, liegt die Oberkante der Bodenplatte des 

geplanten Untergeschosses bei 329,07 m ü. NN, also 1 cm oberhalb vom HQ100 Niveau. Die 

wasserseitige Außenmauer des Untergeschosses wird als wellenförmig verlaufende Sockelwand 

ausgebildet (vgl. Abbildung 1). Das bewohnte Erdgeschoss wird als Auskragung auf Säulen in das 

HQ100 Überschwemmungsgebiet hineinragend gebaut, wie in Abbildung 2 zu sehen ist 

(Erdgeschossniveau: 331,40 m ü. NN).  

 

Etwa 30 m nördlich der Böschung ist der zweite Komplex geplant, dieser setzt sich aus den Häusern 9 

- 11 zusammen. Der Baukörper der Häuser 9 -11 liegt deutlich außerhalb des festgesetzten 

Überschwemmungsgebiets und entfällt für die Untersuchung der Ausnahmekriterien nach § 78 Abs. 5.  
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Abbildung 1: Lage des Bauvorhabens [4] 

 

 

Abbildung 2: Querschnitt von Haus 1 und Haus 2 mit Auskragung und Säulen [4] 
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4 Hydrologische Kennzahlen und Ermittlung der Überschwemmungsgebiete 

Das Büro Björnsen Beratende Ingenieure GmbH (BCE) hat 2017 zum Nachweis eines inzwischen 

realisierten Bauvorhabens ein hydraulisches 2D-Modell für den Simmerbach erstellt, welches den 

erforderlichen Untersuchungsbereich des vorliegenden Bauvorhabens abdeckt und als Grundlage für 

Analyse der Strömungssituation verwendet wird.  

 

Die maßgebenden Hochwasserabflüsse wurden als Randbedingungen aus dem hydraulischen Modell 

von 2017 übernommen [3].  

 

Am Auslaufrand (km 36,736) werden Wasserstände aus dem Projekt des Landes Rheinland-Pfalz zur 

Erstellung der Hochwassergefahrenkarten (HWGK) übernommen. Da mit dem verwendeten 2D-

Modell (Softwareprogramm Hydro_AS-2D, Version 2.2) die Randbedingungsvorgabe eines festen 

Wasserstandes nicht möglich ist, wird eine Wasserstands-Abfluss-Beziehung (W-Q-Beziehung) 

konstruiert und angesetzt, die jedoch nur für den untersuchten Lastfall HQ100 Gültigkeit besitzt. Für 

den Auslaufrand wird so sichergestellt, dass beim HQ100 Abfluss von 85,78 m³/s ein Wasserstand von 

324,46 m ü. NN als Randbedingung verwendet wird.  

 

Die Abflusswerte werden dem hydrologischen Längsschnitt [2] entnommen. Am Zulaufrand wird der 

HQ100 Abfluss im Simmerbach bei km 38,865 mit 54,59 m³/s angesetzt. Im Modellgebiet münden die 

Gewässer Rheinbach und Külzbach in den Simmerbach. Sie werden durch laterale 

Zuflussrandbedingungen an den Einmündungsstellen abgebildet. Weiterhin erfolgt im Bereich bei 

etwa km 37,730 eine Abflusserhöhung durch städtische Regenwasserzuflüsse: 

 

• Einmündung Rheinbach (ca. bei km 37,020): 7,15 m³/s 

• Einmündung Külzbach: (ca. bei km 37,190): 23,66 m³/s 

• Zufluss: (ca. bei km 37,730): 0,38 m³/s 

 

Das 2017 im Zuge des Bauvorhabens an der Hunsgasse 10 erstellte 2D-hydraulische Modell dient als 

Grundlage für die weitere Bearbeitung [3]. Als Bezugszustand wird der Modellzustand mit Abbildung 

des Bauvorhabens an der Hunsgasse 10 verwendet. Das Modell deckt den innerstädtischen Bereich 

von Simmern im Hunsrück entlang des Simmerbachs ab. Die Querung des Schinderhannesradwegs 

südwestlich der Ortslage bildet den Auslaufrand des Modells (km 36,736). Der Zulaufrand wird ca. 

750 m oberstrom des Bauvorhabens (Höhe Koblenzer Straße / Richard-Oertel-Straße, km 38,865) 

gelegt. Insgesamt wird damit eine Gewässerlänge von etwa 2.100 m im Modell abgebildet.  

 

Die Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens werden durch Neuberechnung des HQ100 unter 

Berücksichtigung der geplanten Bebauung ermittelt.  
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5 Hochwassersituation im Umfeld des Bauvorhabens  

Die Überflutungsfläche des Bezugszustandes für das 100-jährliche Hochwasserereignis für den 

Untersuchungsbereich ist in Abbildung 3 dargestellt.  

Der innerstädtische Bereich von Simmern wird beim HQ100 teilweise überströmt. Das 

Überschwemmungsgebiet beginnt südlich der L218 und dehnt sich zu jeder Seite des Fließgerinnes 

etwa 50 m in den Vorlandbereich aus.  

 

 

Abbildung 3: Ausdehnung des 2D-Modells und Überflutungsfläche des HQ100 im Bezugszustand [4] 
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Abbildung 4: Strömungssituation HQ100 im Bezugszustand 

Im Lastfall HQ100 überströmt der Simmerbach den Bereich des geplanten Bauvorhabens (vgl. 

Abbildung 3). In diesem Bereich strömt das Wasser mit Fließgeschwindigkeiten von bis zu 0,6 m/s 

und erreicht dabei maximale Wassertiefen von 0,5 m. Im Bereich des mittlerweile umgesetzten 

Bauvorhabens aus 2017 strömt das Wasser über die Gerbereistraße und breitet sich über das 

Gelände des Wohnparks am Simmerbach Richtung Süden aus.  

 

6 Planungszustand 

6.1 Modifizierung des Modellnetzes 

In der Modellanpassung für den Planungszustand werden die geplanten Gebäude als Elemente in das 

Modellnetz des Bezugszustandes übernommen. Anschließend werden alle innerhalb der Gebäude 

liegenden Elemente als nicht durchströmbar definiert („disable“). Die Unterkante des auskragenden 

Erdgeschosses der Gebäude 1 – 8 liegt bei 331,40 m ü.NN. Sie liegt deutlich über dem 

Wasserspiegel bei HQ100 (329,06 m ü.NN). Daher ist die Fläche und die Außenwand des 

Erdgeschosses hydraulisch nicht relevant, weshalb im Modellnetz die Grundfläche des 

Untergeschosses der Gebäude 1 -8 abgebildet und als nicht durchströmbar (disabled) definiert wird. 

Zwischen Sockelwand und der Böschung des Simmerbachs werden die Geländehöhen aus dem 

Bestandsmodell übernommen, da hier keine Geländemodellierung vorgesehen ist. 
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Die Stützen des aufgeständerten Erdgeschosses werden anhand der Lagepläne verortet und mit 

einem Durchmesser von 30 cm kreisförmig als nicht durchströmbare Elemente im Modell abgebildet.  

 

Die Modellrandbedingungen im Planungszustand bleiben unverändert gegenüber dem 

Bezugszustand. Die Berechnung erfolgt wie im Bezugszustand bis zum Erreichen des stationären 

Zustandes. D.h. es erfolgt dann keine weitere Änderung der berechneten Strömungsgrößen im 

gesamten Modellgebiet. Dafür wird die Simulationszeit von sechs Stunden aus dem Bestandsmodell 

übernommen.  

6.2 Ergebnis 

Im Planungszustand führt der Neubau der geplanten Gebäude zu keiner nachteiligen Veränderung 

der Strömungssituation.  

 

Abbildung 5: Strömungssituation HQ100 im Planungszustand 

 

Die für den Planungszustand neu berechneten Wasserstände werden mit den Wasserständen des 

Bezugszustands mittels Differenzenbildung verglichen. Die berechneten Differenzen der 

Wasserstände (Planungszustand minus Bezugszustand) zeigt Abbildung 6.  

Durch die hochwasserangepasste Bauweise des Erdgeschosses und die wellenförmig verlaufende 

Sockelwand wird die Strömungssituation nur geringfügig beeinflusst. Die Überflutungsflächen 

außerhalb der neuen Bebauung verändern sich im Vergleich zum Bestandsmodell nicht signifikant 

(vgl. Abbildung 5).  
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Durch die hochwasserangepasste Bauweise kann das Wasser beim HQ100 ohne großen Rückstau an 

der Sockelwand der Häuser 1 - 8 entlang strömen. Durch den wellenförmigen Verlauf der 

Untergeschosswand staut sich das Wasser erwartungsgemäß im konvexen Teil der 

Untergeschosswand und staut sich höher als im Bestandsmodell (positive Differenzen). Im 

anschließenden konkaven Teil der Untergeschosswand fällt der Wasserstand aufgrund der erhöhten 

Fließgeschwindigkeiten (negative Differenzen).  

 

 

Abbildung 6: Wasserspiegeldifferenzen HQ100 (Planung minus Bezug) 

 

Die Übernahme der Planung in das Modell verursacht daher lokal und direkt am Bauvorhaben einen 

Anstieg der Wasserstände von bis zu 2 cm im Vergleich zum Bezugsmodell. Abgesehen von diesen 

geringfügigen Änderungen im Nahbereich des Bauvorhabens lassen sich keine signifikanten 

Veränderungen der Wasserspiegellage feststellen.  An Nachbarflurstücken oder Gebäuden sind keine 

Veränderungen und Einflüsse nachweisbar.  

 

7 Retentionsvolumen 

Durch die geplante Baumaßnahme verändert sich lokal das Retentionsvolumen bei HQ100. Der 

geplante Neubau der Häuser 1 - 8 verdrängt einen Teil des auf dem Baugrundstück vorhandenen 

Wasserkörpers. Gleichzeitig stellt der Abriss der vorhandenen Gebäude einen Gewinn von 

Retentionsvolumen dar. Die Retentionsbilanz berücksichtigt alle diese Veränderungen. Ergibt sich 

insgesamt eine negative Retentionsbilanz, so ist das verlorene Volumen zeitgleich mit der 

Baumaßnahme durch Generierung eines gleichwertigen Ausgleichvolumens zu kompensieren. 
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Die Bilanzierungsberechnung erfolgt mit der Software ArcGIS. Zunächst werden die zum gesetzlich 

festgesetzten Überschwemmungsgebiet dazugehörigen Wasserstände über die TIMIS-Profile 

ermittelt. Dazu wird aus den Wasserspiegeln an den TIMIS-Profilen an Kilometer 38.092 und 

Kilometer 38,003 ein 1 m Raster erstellt. Dieses 1 m Raster deckt den bebauten Bereich ab und 

enthält die Wasserspiegel der TIMIS-Profile. Anschließend werden die Fließtiefen als Differenz 

zwischen Wasserspiegelraster zum Geländemodell berechnet. Die Retentionsbilanz ergibt sich aus 

dem Zugewinn von Volumen durch den Abriss der vorhandenen Gebäude und den Verlust von 

Volumen durch die geplante Bebauung. Um den Zugewinn an Retentionsvolumen zu erhalten, werden 

alle positiven Fließtiefen innerhalb der Fläche der Bestandsgebäude aufsummiert und mit der 

Rasterfläche multipliziert (1 x 1 m²). Der Verlust von Retentionsvolumen ergibt sich aus der Summe 

aller positiven Fließtiefen in der Fläche des nicht durchströmten Baukörpers und die Multiplikation mit 

der Rasterfläche. Die Retentionsbilanz ergibt sich aus der Differenz des gewonnenen zum verlorenen 

Volumens.  

Tabelle 1: Retentionsbilanz 

Gewinn an Retentionsvolumen [m³] 1,00 

Verlust von Retentionsvolumen [m³] 11,37 

Bilanz - 10,37 

 

Die Bilanz für den Planungszustand ergibt einen Gesamtverlust von 10,37 m³ Retentionsvolumen. Die 

Bilanz ist negativ, d.h. es muss ein Ausgleich von Retentionsvolumen erfolgen.  

Der Bauherr sieht vor, das Defizit in der Retentionsbilanz auf dem Gartengrundstück des 

Bauvorhabens auszugleichen. Auf dem süd-westlichen Teil des Gartengrundstücks ist Fläche 

vorhanden, wo das auszugleichende Volumen durch Bodenabtrag wiederhergestellt werden kann.  

 

8 Einschätzung zu den Ausnahmekriterien gem. § 78 Abs. 5 WHG 

Zu den Ausnahmekriterien gem. § 78 Abs. 5 WHG (vgl. Kapitel 2) und inwieweit sie auf das 

Bauvorhaben des Architekturbüros von Danwitz Anwendung finden können bzw. zutreffend sind, wird 

im Folgenden Stellung bezogen (Bewertung auf Grundlage 100-jährlicher Hochwasserabfluss – 

HQ100): 

 

zu a.: Die Hochwasserrückhaltung darf nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der 

 Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum muss zeitgleich ausgeglichen werden. 

• Die Berechnung der Änderung des Retentionsvolumens hat insgesamt einen Verlust von 

10,37 m³ ergeben. Somit beträgt das auszugleichende Volumen 10,37 m³. Der Bauherr 

wird als Ausgleich einen adäquaten Bodenabtrag auf dem süd-westlichen Grundstücks-

Gartenteil umsetzen.  
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zu b.: Wasserstand und Abfluss des Hochwassers dürfen nicht nachteilig verändert werden. 

• Der Wasserstand und der Abfluss werden nicht nachteilig verändert. Wasserstände 

werden nur lokal geringfügig verändert. Erhöhungen der Wasserstände sind nur lokal, im 

Nahbereich direkt an den geplanten Gebäuden zu verzeichnen. Die Nachbargrundstücke 

werden durch das Bauvorhaben nicht nachteilig beeinflusst. 

 

zu c.: Der bestehende Hochwasserschutz darf nicht beeinträchtigt werden. 

• Im Umfeld des Bauvorhabens befindet sich kein öffentlicher Hochwasserschutz. 

 

zu d.: Das Vorhaben muss hochwasserangepasst ausgeführt werden. 

• Eine Erläuterung der gewählten Hochwasserschutzstrategie und der baulichen 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Schäden wird durch das Architekturbüro von Danwitz 

erstellt und dem Bauantrag beigefügt. 

 

Aus den oben genannten Gründen gehen wir davon aus, dass die Ausnahmekriterien gem. § 78 

Abs. 5 WHG (vgl. Kapitel 2) für das Bauvorhaben des Architekturbüros von Danwitz in Simmern erfüllt 

sind und somit eine wasserrechtliche Genehmigung erteilt werden kann. 

 

Am 18.08.2021 wurde durch das Architekturbüro von Danwitz eine aktualisierte Planung zu Verfügung 

gestellt (vgl. Abbildung 7). Diese wirkt sich voraussichtlich nicht nachteilig auf die Punkte a – d aus. 

Daher wird von einer Aktualisierung des Modells und erneuten Auswertung abgesehen. 

 

Abbildung 7: Aktualisierte Planung vom 18.08.2021 
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